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Grundsätze zur Schulordnung 

Vorwort 
Jeder Mensch hat ein Recht auf Schulbildung. Alle die in der Schule mitarbeiten, sind verpflichtet, dieses 
Recht zu verwirklichen. Alle Schüler*innen und Studierende sollen befähigt werden, die Beziehungen
zu den anderen Menschen (Mitschüler*innen, Lehrkräften, Sekretär*innen und Hausmeistern) nach
den Grundsätzen der Achtung und Toleranz, der Gerechtigkeit und Solidarität zu gestalten. Das 
bedeutet im Einzelnen, dass wir alle rücksichtsvoll, tolerant, höflich, fair, kompromissbereit und 
freundlich miteinander umgehen und auftretende Konflikte gewaltfrei und verantwortungsbewusst lösen. 

Jede Gemeinschaft hat ihre Regeln, Wo immer viele Menschen auf engem Raum, z.B. in unserer 
Schule, zusammenleben, helfen Regeln, dieses Zusammenleben für alle angenehm zu machen. 
Die Zusammenfassung dieser Regeln nennen wir Schulordnung. Diese Schulordnung ist von der Ver-
tretung der Schüler*innen, den Lehrer*innen und der Schulleitung gemeinsam erarbeitet worden und
enthält nur die wichtigsten Regeln des Zusammenlebens. 

Verantwortung 
Schüler*innen, Studierende und Lehrkräfte tragen gemeinsam Verantwortung für diese Schule. Das
bedeutet, dass wir nicht wegsehen, wenn einzelne gegen die Schulordnung verstoßen. Eine Meldung 
an aufsichtführende Lehrkräfte hat nichts mit Verrat zu tun, sondern zeigt, dass wir unsere Ver-
antwortung für die Schule ernst nehmen. 
Die Freiheit des/der Einzelnen sich zu entfalten und auszuleben, endet dort, wo andere gestört werden 
oder sich gestört fühlen. 

Unterricht 
Unterricht ist wertvoll und erfordert den vollen Einsatz aller Beteiligten. Deshalb müssen wir die ange-
botene Unterrichtszeit so gut wie möglich gemeinsam gestalten. Das bedeutet: Einhaltung der Unter-
richts- und Pausenzeiten, engagierte und interessierte Mitarbeit im Unterricht! 

Sicherheit 
Unser Schulgelände wird mitunter zur Abwicklung krimineller Machenschaften missbraucht. Um die Tä-
ter von den Opfern zu unterscheiden, ist das Mitführen des Schülerausweises (digital oder als 
Karte) Pflicht an unserer Schule.

Gewaltfreiheit 
Alle sind aufgefordert daran mitzuarbeiten, dass unsere Schule ein gewaltfreier Ort wird. Nur in
angstfreier Umgebung kann man ungestört lernen. Beleidigungen sind verbale Gewalt! 

Sauberkeit 
Für die Sauberkeit im Schulgebäude und auf dem Außengelände sind alle Schüler*innen, Studierende
und Bedienstete verantwortlich. Das heißt: Wer eine Verschmutzung oder einen Schaden verursacht, 
meldet dies unaufgefordert oder beseitigt die Verschmutzung auf geeignete Weise. Für Schäden am 
Schulvermögen wird dem Schulträger gegenüber nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ge-
haftet. Auf dem gesamten Schulgelände gilt das gesetzliche Rauchverbot inklusive aller möglichen Er-

satzmittel zur Inhalation.  

Verbindungslehrer*in 
Frau M. Blat und Herr Kirschbaum noch zu wählende Person stehen als Ansprechpartner für Wünsche 
und Probleme, die Sie mit Ihren Lehrkräften nicht direkt besprechen können, zur Verfügung.

_________________________________________________________________________________ 

Ich habe die Grundsätze zur Schulordnung gelesen und verstanden. 
Für die Einhaltung werde ich sorgen. 

Selbstständige berufliche
Schule des Kreises Groß-Gerau
in Rüsselsheim am Main




